
Archiv der Zentralstelle



BS t U

ooooo i

Ordnung für die Bearbeitung von Leichenvorgängen

Der Abteilung IX wird dl« Bearbeitung von Leichenvorgängen, so
weit es sich un Vorkommnisse an der Sto&tagranza zu Westberlin 
handelt, Übertragen»
Erforderlich ist diese Maßnahme, tim die weitgehende Einhaltung 
der Konspiration über solche Vorkommnisse zu gewährleisten*
Bai der Bearbeitung ron Lelchenvorgängen hat sich folgendes 
bewährtt
1* Hach B-3kanntwerdan des Vorfalles Überstellt die Abteilung 

XX/5 (früher AÖS) der Abteilung IX den Bericht der WA- 
Grenze und die dem tödlich Verletzten abgenomaenen Papiere»

2« Es ist dafür zu sorgen, daß die iLeiohe zun Institut für Ge
richtsmedizin, Hannoversch^ Straps, überfahrt wird*
Es muß brachtet warden, daß keine Pap iure, dl1? Auskunft über 
die Pereon geben, bei der laiche befindlich sind,
Wird der TGueaeintritt im VP-Erankenhaus festgestellt, so 

x kann die Abholung von dort durch das Institut für Gerichts
medizin ab morgana 8«oo Ohr veranlaßt werden, Bas Institut 
für Geriohtsaedlzin ist erreichbar über Polizeinetz 6000,
7. jo biß 16«oo Uhr, oder
nachte jeweiliger äJLasatzdienst« ;
Den Mit&rbsitom des Instituts für Gerichtsmedizin Ist rdtzu
teil an d»r Karne und Vorname der Leiche und der Crt, van wo die 
Leiche abzuholen ist« Es ist anzuweisen, daß die Leiehe für 
den Auftraggeber zu sperren ist und keinen anderen Dienststel
len Zutritt zur Leiche gestattet wird«
Wurda ixa VT-Srankenhaus bereits ein Totenschein ausgestellt, 
so ist sr von dort unverzüglich abzuholan. lat noch kein Tot&n- 
schein vorhanden, so wird über die das Institut
für Gerichtsmedizin mit der Austeilung des Totenscheines beauf
tragt«
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Zu ba echten ist t
Bei Eintritt das 1*0 da o ia Krankenhaus wird auf den Totenschein 
ale Sterbeort die n̂jsciirif t des Krankenhauses singetragsn.
Tritt der Tod bereits an dar Staatsgrenze oder auf den Wege 
Kusa Krankenhaus ©in* so wird in Jadea Palle als Gterbeort 
Staat sprenge zu Westberlin* Berlln-sa. tte« «lag« tragen.
Das Institut für GerlchtaaedLzin niraat mir Überführungen von 
Krankenhäusern vor«, Tritt dar Tod ia Gronzbereich el$, so wird 
dio Überführung von dort aus direkt zur Hannoverschen StrsSe 
veranlagt» In diesen Füll an tsdrd dar Totensehein grundsltalich 
von Institut für Gerichtsmedizin ausgestellt* Arzte der HTA oder 
andere Arzt» einß zur Ausstellung von Totenscheinen nicht hinzu
zuziehen«
Kleidung, Geschosse und ander«? Gegenstände verbleiben bi® zur Be
endigung der Sektion bei der Laiche*
Bach Erhalt dar Papier« ist sofort zu beginnen, eich einan über
blick über die Person zu beschaffen*
Dio Abteilung IX/5 leitet unverzüglich änaittluogen ein, deren 
Ergebnisse der Abteilung IX zugestellt werden*
Ptir den Genossen Ganer&liaa^or ist umgehend eine erste Infoitaation
über das Geschahen za erarbeiten* die Auskunft gaben miß über die 
Person das Grsnsvcrls t zera, des Är^ignieort und den Ablauf des Oe 
scfeshens*■ \  ■ ■ ■ .. ■■ <
Bai® Generalstastsanwal t von Gnoü-Berlia, Abteilung I A, lat die 
Anlegung eines Leichenvorganges zu beantragen»
Der Staatsanwaltschaft sind au dieses Zweck zu Ub&rgefeon;

&) Anzeige über Aufhebung eii**r i*eich#
b) Anzeige eines unnatürlichen Todesfalles

- c) kurzer Tatbericht 
Dio Staatsanwaltschaft stellt eine Anordnung zur Sektion und Blut 
alkoholbestinaung für das Institut für Gerichtsmedizin aus* 
(Porsxulare s* Muster)
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6* Während der Bearbeitung des Lsicha»Vorganges bleibt <üo Staate*' 
anwaltaakto in Basitz dos ,'>achba arbai te r a und diant ihn für die 
Regelung aller weiteren Angaleganhaiten.
Hach Abschluß des Vorganges lat die 8 taato&aaaltaakte c&t eine« 
kurzen vchlußvsrmork dar Abteilung I A suräckaugeben«

7* Mit dea Institut für GarichtSDedizin lat ain SektIonstarrain au 
vereinbaren. An dar Soktion nimt der Sachbearbeiter grundsäta- 
lich teil.
Dea Institut wird die acktionsanordnung ausgahündigt. Das waita- 
ren erhält das Institut den Tot&nschain und dia AXtaelga eiaas un 
natürlichon Todasfalias nit dar Staatsanwaltschaftliehen ?reigab< 
dar Laiche« (Hücksaita dar Anaaigs) 

v Dar Leiehanvorgang wird denn Institut für brichtsaadlsin nicht 
auagehändigt. MUnd iicha Auskunft ist au artsilan Übar Kaa», Yor- 
naaen, Geburtsdaten und »ohnanschri f t dos Tot an.
Sraignisort (in jadan Palle ßtaat sgrcaa;* au West barlin), Gehußenl 
fernung (data Bericht dar W A  entnehrms), Kaliber das Geschosse», 
Modell der Waffe (HVA-Bariehv).
Nach Beendigung dar Sektion ist sofort zu varl&ngon

a) der Totenschein ait Eintragung der ?od&sursachi nach des 
Sektionsergebnie

b) dia Ansseige* ainss unnatürlichen Todesfalles*
-Das Gutachten ist nach der ?«.rtigs1sullung von d~r 
f l U  absuholen, Dort. %i.rd cs vor Institut fkr Gericht araadi sin hir 
tarlagt, Ba darf in keinem )?&lla direkt dar Utaataan*altsohaft 
übersandt würden.
Von uns vrird das Original das Gutachtens sit der C~abührearachnunf 
dar .Staatsanwaltschaft übergaben.
Bia Gutachten v a rb le ib t bai unsaran Unterlagen *

8. Beist Jtandasaat Berlin-Mitte, Berlin 0 2, Alexanderplat», wardan 
die otefbaurkundan ausgas teilt« (4 -hcaoplar.*)
2e iat die Jlaferatsleitarin Genossin Blobal auizusuchan.
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Bei der Mitteilung durch Selbstvex*schulden verunglückt, wird man 
talt vielen Zusatz fragen übar den SJrelgniBort rechnen müssen* Ss 
sollte daher von der Mitteilung a) Gebrauch gedacht werden, da so 
leichter zu begründen ist, waruc über den genauen Sreignisort kai- 
ne Auskunft gegeben werden kann*
Wurde dsr Grenzverletzer beim Durchschwimmen der GrenEgevyässor ver
letzt, so kommt in erstor Linie die Auskunft o) in Frago*
Danach sind die Fragen der B stattung zu regeln.
Den Angehörigen ist die Urnenbeisetzung freigestellt« Ihnen lat mit
zuteilen, selbst eine Urnenstelle bei dem gewünschten !£riedhof zu 
kaufen und von dort aus den Urnenaufnahmeschaln dem Städtischen Kr#-' 
matorluQ B-rlin-Bauaschulens/ag übersenden zu lassen*
Ben Angehörigen ist laitzutailen, daß dis Bestattungskosten bla zur 
Urnenüberftthrung von Staatshaushalt getragen werden* Y^rzichtan die 
Angehörigen völlig auf di& Leiche, so gjhen dlo Gesamtkosten zu La
sten des kfS und in solchen Fällen erfolgt Urnenbeisetzung in winem 
Reihengrab B^rlin-Baiäaschul^nwag* Den Angehörigen ist ln solchen Fül
len nach erfolgter Urn.infcsisö tzung dl? Hirsncr das Eeihongrebes mit zu
teil an» ‘ " V‘ ■
über den Inhalt der JÄttellung z w  Todesfall und die Heilung der 
Bestattung, haben die Angehörigen sine Krklärung zu schreiben und 
zu unterschreiben (s* Muster)*
Ban Angehörigen wird gsgsn Quittung dar Kachln« (soweit kolnt Blut- 
verschsmtzung b#st«ht) und.eine Sterb^urkunde ai^gehiandlgt*
Eicht übergeben werden der Personalausweis, Arbeitsbuch, L'.ozialver- 
slcharungeaußweis, Wehrpaß und LIi tgliedß büche r von Parteien unu Or
ganisationen*
Ein Zeig&n der Leiche ist au verweigern. Man wird in solchen Fallen 
sagen, daß die Angehörigen den 7erstorböfe@n so in Erinnerung halten 
sollen, wie sie ihn zu Lebzeiten kannten* Sin Zeigen der Leiche ist 
jedoch unumgänglich, wann es sich uia eine zu identifizierende Person 
handalt* Das Zeigsn erfolgt im Institut für Gerichtsmedizin* 3s ist 
darüber ein Aktenvermerk anzufertigen, aus dem hervorgehen muß,attf 
Grund welcher Slgenschaftan und Merkmale von welcher Person die 
Identifizierung möglich war*
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1CU Bestattung ainlaitan b<#ia ßtädtiach an B^stattungawasan, Barlin
N 4» Chauoßsastraß*•
yorzul^gsn sind ains starbt urkunde, d-sr Bßßtattungaachain, dsr 
Totenßchain und dia a teataanwalttsciiaf tlieh 3 Praigabo •
Aus gewählt arird die pr^iagäaatigstö Boatattungaform, Kraaatoriua 
ohna Paier* ainachliadliah Urasnlib ->rf übrung.
He lat su erklären* daß der Urnonaufnahmochain da® Krsraatoriuiä 
sugaeteilt wird.
Hach Ausstellung dor Rechnung sind eins Urkunde, der Bastattungs-
achain, der Totenschein und dio Freigabe in ainan s4^£U8&hQ8&daii 
Umschlag zu logen und zuzuklaba».
Dar Urasohl&g bat d is  A u fsch rift  "Kröraatoriust iÄuiasehulörwag, zu 
H4. od«r I# lt^ r  das Krsaa t  orittt*»**.'%v tragan und
Y trb lo ib t bjixa B»atattungsvroa »n. Ton dort wil"d dar tJteschlag 
durch Kurier suia Kr-aaatoriura w »it*r£ »l« ita t« .

11. Wahrpaö, Pertaidc&snanta, Batriabaauowsise sind nit den v*rwrk, 
daU der Inhaber verstorben ißt, das otsrbtidaiunu und d»r Ilur-Xiar 
dar Stsrbsurkundö dan sustündig^n •Biaactctdllan au Ub-ra^ndan.

12. Parsonai «uevdis, Varaieh^ruögs&uöWßie und Arbai iabuch varbl«>iban 
bai unserer Akt».
Pölycan tibe? privat abgaachloßsano Versicherungen erhalten di# 
orbb^r^chtigtan .-»ngahGrlgän. 31# kennen untar Vorlaga dar Starba-
urkundj toi dsa für ihran ^'ohnaita ssußtändigan stfi*tli.ohan Nota
riat die Ausstellung axuaa 3 bachainas b».a

■*V
n
 • 
s
.
rttg.m.

13. Iber nlla tta-::nah;:ian und dabai aurg«tratana Komplikationen i st ain
ausführlicher Abschlußbericht zu f&rtigen. (zw?i -ixaciplaiv G^n.
CMwiaralaa j  or * - in  Exemplar « in  Escsaplar A kt«),
4Ä iir dio , taatß&nwaltaakt# lat ain kur' aar ^bschlußvjrasrk anzu- 
iartigen, aus dam zu arsehasi sain eaus, welcher Angahoriga Hach- 
rlcht arhialt. Wortlaut dar mttailung und wia die Bastattung 
gar'igalt worden iat.
Danach ist die Staatsaav?alt&ehai'tsakta dar Abt. I k zurUekzugaboa
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14. Gegtmübei’ dem Institut für (k)richtsxaediz in # dem Angehörigen,
da© Standasaot, dam Hß0tattung£jw*»«n und A&m. Kraaatoriun  ̂ . 
gibt eich der Sfitarbaitar sic 1m Auftrags dttr Generalstaatß- 
anwaltechaft von Öroß-Bsrlin handelnder VP-Angshörlgar aus. 
Verwaltung der Stsatsanwaltnakt?* genügt* w
All© bai uns varbiöibsndon Unterlagen warden in adner Akte 
zusaxamnges teilt und zu® gtg^benen Zeitpunkt ale 3perrvorgang 
bei der Abteilung XII abgelegt*

I
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Bei ihr ist auch Auakunftseperre übau* d»n Fall zu veranlassen. 
Yorgölogt warden aüssan

a) der Totenachein
b) Anzeigs üinus unnatürlichem Todaßiall»«o alt Praigabä
c) dar PeraonsLlauswaiö oder ein» Geburtsurkunde des Verstarb5-nen 

Boia Standssaat verbleibt lediglich die Ansseiga^lnea unnatürlichen 
Todesfalles.
Der Totenschein und Personalausweis oder Geburtsurkunde sind zurück 
suverlangen. 4 :K ::'V'
Heben den Sterbeurkunden stellt da» Standesamt 3er2JL&~&ifcia den 
Bastattungsschein aut*
Auf die Ausstellung der Sterbeurkunde für die Sozial Versicherung 
wird verzichtet, wann die Bsstattunjgagabiihreis (Einäscherung) von 
uns getragen TTsrdan.

9* Je nach Situation ist nach L'rladiguag dar vorgönauntan Aufgaben 
oder bereits zwiachäjiduu’ch d»r nächst» Angshörlga des Verstorbene» 
aufzusuahan.
Das Gespräch ait den /jjgehörigan. iat das Koapliziartasta in dar Be
arbeitung da3 Leichsnvorgangö8 und erfordert eins gründliche Aue- 
Wartung der Sroittlungeberichte.
Außerdem rauS dör Sachboarbaitar bai der jeweils konkret Vorgefunde
nen Situation söin Verhalten und Vorgshtsi entsprechend «instellon. 
Es ist nicht ratssa, sofort ult der 2&r ins Hsua zu fallen. Vorerst 
wird «in Gespräch üb?r den Betreffenden noch manchen wertvollen l£in 
weis suri Orenzve riet »er ergeben. Außarde# wird m &  besser ainschüt- 
zan können, wie das vcLrkliohe Verhältnis aus Verstorbenen war.
Der Umfang dar Mitteilung über den Todesfall erfordert ebenfalls 
großoa ?ingarspits5.>ng«fühl.
Bewahrt haben sich folgende üittallungtfn;
. a) ... ist durch «ine selbstverschuldete Grsnzprovokatia» uas 

Leben gekoorasn,
b) ... ist durch Selbstvarschulden tödlich verunglückt,
c) ... ist ia Grenzgew&asor ertrunken

-  5 -
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I ' T o tw e n c l i  g  e E o r m a l i t ä  t e  11 b e i  e i n e r  L e i c h e n s a c h e

1. Her Totenschein

(Anordnung über die ärztliche Leichenschau vorn
1-11.1961, Gesetzblatt Teil II vom 20.11.1961, Nr. 76)

§ 1 (1) Jede menschliche Leiche ist innerhalb von 24 Stunden 
•nach Eintritt des Todes zwecks Feststellung des Todes.

des Todesortes und der Todesursache durch einen Arzt zu be
sichtigen (Leichenschau). Der Arzt hat hierüber einen 
Totenschein auszustellen.

§ 4 (2) Sind Anhaltspunkte für einen nicht natürlichen Tod 
vorhanden3 ist.die Todesart nicht aufgeklärt oder 
handelt es sich um einen unbekannten Toten, so hat 
der die Leichenschau vornehmende Arzt unverzüglich 
die zuständige Dienststelle der YP zu benachrichtigen
und ihr den Totenschein zu übergeben.

(3) Als nicht' natürlicher Tod gelten der Tod durch 
fremde Hand, durch Selbstmord oder durch Unfall.

§ 7 (1) Verbleibei: bei der Besichtigung mid Untersuchung 
der Leiche und nach dem Ergebnis der Ermittlungen 
gem.. § 5 noch Zwe

V
ifel über die Todesursache, so hat

der die Leichenschau vornehmende Arzt dies im Toten
schein zu vermerken und zur Klärung der Todesursache 
sofort die Leichenöffnung bei dem für den Sterbeort 
zuständigen Rat des Kreises, Abteilung Gesundheits- 
und Sozialwesen, zu beantragen.
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§ 1 0 ( 2 ) Wird der Totenschein nach djen Bestimmungen des § 4 
Abs. 2 der zuständigen Dienststelle der VP überge
ben, so obliegt dieser die Anzeige des Sterbefalles 
nachdem der Staatsanwalt-'die Leiche zur Bestattung 
freigegeben hat»

(3) Bei der Anzeige von Sterbefällen ist der Totenschein 
dem Standesamt vorzulegen (Personalausweis, gegebe
nenfalls Heiratsurkunde usw. nicht vergessen])

(4) Das Standesamt beurkundet den Sterbefall, füllt die 
Sterbefall-Zählkarte aus und stellt den Bestattungs
schein (§1 1 ) aus.

Der Bestattungsschein

§ 11(1) Die Bestattung einer Leiche ist nur nach Erteilung 
des Bestattungsscheines durch das zuständige Stan
desamt zulässig.

(3) Im Palle der Erdbestattung händigt das Standesamt 
den Bestattungsschein dem zur Anzeige des Sterbe
falles Verpflichteten oder seinem Beauftragten aus 
und.leitet den Totenschein dem für den Sterbeort 
zuständigen Rat des Kreises, Abt» Gesundheits- und ,
Sozialwesen,weiter.

(4} Im Palle der Feuerbestattung händigt das Standesamt 
dem zur Anzeige des Sterbefalles Verpflichteten oder
seinem Beauftragten den Totenschein und den Bestat
tungsschein zur \7eiterleitung an die im § 12 genann
ten Arzte aus. Bei der Überführung der Leiche in ein 
Krematorium hat der zur Anzeige des Sterbefalles Ver
pflichtete oder sein Beauftragter den Totenschein und 
den Bestattungsschein der Krematoriumsverwaltung zu 
übergeben.
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3° Bestätigung der Feuerbestattung

§ 12 (1) Ira Palle der Feuerbestattung bedarf der Bestattungs- 
scliein der Bestätigung.
a) durch den für den Wohnort oder den Sterbeort des 

Verstorbenen zuständigen Kreisarzt oder den von 
ihm beauftragten Arzt oder

b) durch den vom Kreisarzt beauftragten Krematoriums— 
a r z t o

§ 14- CO Wird nach Ausstellung des Totenscheines eine Leichen
öffnung vorgenommen, so ist die bei der Leichenöffnung 
festgestellte Todesart und Todesursache von dem 
Arzt, der die Leichenöffnung vorgenommen hat, in den 
Totenschein einzutragen»

Auszüge aus der ''Anordnung über die Überführung von Leichen” 
vom-3, 2o 1961 - Gesetzblatt Teil II, Hr. 14 vom 25.2.1961

§ 1 Diese Anordnung regelt die Überführung von mensch—
■ lihhen Leichen, Leichenteilen und Reste:’ I v j 
j- ür Tuenden Leichen genannt)
von und nach anderen Staaten»

§ 9 Für die Überführung von Leichen von und nach West
berlin sind die Bestimmungen dieser Anordnung ent
sprechend anzuwenden.

§ 4 Zur Überführung einer Leiche ist ein Leichenpaß oder
ein .dem Leichenpaß gleichzusetzendes Begleitdokument 
sowie ein Bestattungsschein oder eine,entsprechende 
Bestätigung, daß ein Bestattungsschein ausgestellt 
wurde, erforderlich. Bei der Überführung von Urnen 
ist an Stelle des Bestattungsscheines eine Ausferti
gung der Sterbeurkunde beizufügen.



(2) für die Überführung von Leichen aus der DDE stellt de 
für den Sterbeort zuständige Rat des Kreises, Abt. 
Gesundheitg- und Sozialwesen, mit Bestimmung des ört
lich zuständigen VP-Kreisamtes, Abteilung Paß- und 
Meldewd’sen, den Leichenpaß aus. Die Ausstellung des 
Leichenpasses ist von der Vorlage einer amtlichen
Bestätigung? daß die Leiche am Bestimmungsort über
nommen wird, anhängige

§ 5 (1) Bür den Transport einer Leiche durch die DDR ist ein 
Leichenpaß oder ein dem Leichenpaß gleichzusetzendes 
Begleitdokument erforderlich.

§ 6 Den Transportdokumenten ist das Personaldokument des
Verstorbenen beizufügen„ Von dieser Regelung ausge
nommen sind die Bälle des § 5 5 soweit es sich nicht
um verstorbene Bürger der DDR handelt.

Weiterhin ist die Anweisung Nr. 15/63 des Generalstaatsanwaltes 
der DDR vom 9.12.1963 über Leichenfreigaben und Überführungen
bei ausländischen Staatsangehörigen, die eines unnatürlichen Tode 
starben, zu beachten, weil u.a. jede beabsichtigte LeichenUber
führung der zuständigen Fachabteilung beim Generalstaatsanwalt 
mitzuteilen und von dieser zu genehmigen ist.

Die Anweisung Hr. 5/64 vom 'Generalstaatsanwalt der DDR besagt 
im Abschnitt II zur Leichenfreigabe und Überführung ausländi
scher Staatsangehöriger, die eines unnatürlichen Todes gestor
ben sind:
1. In jedem Ball des unnatürlichen Todes eines ausländischen 

Staatsangehörigen ist die Obduktion der Leiche, zur einwand
freien Feststellung der Todesursache und aller vorhandenen
Verletzungen und Veränderungen am Körper des Verstorbenen 
anzuordnen. '
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2. Alle Ursachen und Umstände, die zum Eintritt des unnatür
lichen Todes führten, sind gewissenhaft zu ermitteln und 
alle diesbezüglichen Beweise zu sichern. Ist z.E. eine 
Person auf Grund der bei einem Verkehrsunfall erlittenen 
Verletzungen verstorben, so ist besonderer Wert auf die

. Pakten zu legen, die nachweisen, daß der Geschädigte die 
zum Tode führenden Verletzungen eben bei diesem Verkehrs
unfall erlitten hat und nicht etwa zuvor oder danach durch 
irgendwelche anderen Ereignisse.

3. Ist der Eintritt des Todes auf einen Verkehrsnnfall zurück
zuführen, an dem ein ausländisches Fahrzeug beteiligt ist, 
so ist dieses Fahrzeug einer technischen Überprüfung zu un
terziehen, mit der bewiesenöder ausgeschlossen wird, daß 
der Unfallauf technische Mängel am Fahrzeug zurückzuführen
ist. Erst dann ist die Weiterfahrt oder Überführung des 
Fahrzeuges zu gestatten. Gleichermaßen ist auch bei schweren 
Unfällen zu verfahren, wenn der Seschädigte Bürger der PER 
ist o

Bei westdeutschen oder Westberliner Bürgern ist gleichfalls 
entsprechend der Ziffer 1 bis 3 zu verfahren.
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PdVP Berlin Berlin, den

Anzeige über Aufhebung einer Leiche

1. Personalien des bekannten Verstorbenen:
Vor- und Pamilienname:
Beruf u. Gewerbe: 
geb. am in:
Staatsangehörigkeit:
Wohnort:
Familienstand:
Name und Wohnort der Angehörigen:
(Ehegatte, Eltern -öder Kinder)

2. Kennzeichen der aufgefundenen unbekannten Leiche: 
Geschlecht: Ungefähres Alter: 
Größe:. Haarfarbe:
Besondere Kennzeichen:

3. Wann und wo wurde die Leiche gefunden:

4. Wer hat die Leiche gefunden:

5. In Y/elcher Lage wurde die Leiche gefunden:

6. War die Leiche noch frisch oder schon in Verwesung 
übergegangen:

7. Sind äußere Verletzungen an der Leiche wahrnehmbar und 
welche:

8. Welche Feststellungen wurden sonst noch am Fundort 
getroffen:

-  2 -
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9. Welcher Arzt hat die Leiche besichtigt:
Name:
Wohnort:

1 0 . Ärztliche Feststellungen:
Todesursache:
Vermutlicher Zeitpunkt des Todeseintrittes:

11. Sind bei der Leiche oder in deren Fähe Papiere, Wert
oder sonstige Gegenstände außer der am Körper befind
lichen Kleidungsstücke gefunden worden?

12. Warum ist anzunehmen, daß die/der Verstorbene durch 
Selbstmord, Schuld eines anderen oder durch Unglücks
fall ums Leben gekommen ist?
(Gründe der Annahme sind kurz anzuführen)

13. Wurde der Fundort verändert und durch wen?

PdVP Berlin Berlin, den

L e i c h e n s a c h e

1. Urschriftliche
dem Herrn Generalstaatsanwalt der DDE/von Groß-Berlin 
in B e r l i n
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Wichtige Bestimmungen für die Untersuchung von Todesermitt- 
lungs Sachen

I, Aus der Anordnung über die ärztliche Leichenschau vom
2. Dezember 1968 (Gesetzblatt ‘Teil II S. 1041)

§ 1

(1)J ede menschliche Leiche ist innerhalb von 24 Stunden 
nach Eintritt des Todes zwecks Feststellung des Todes, 
der Todesart und der Todesursache durch einen Arzt zu 
besichtigen .{Leichenschau).

(2) Ein Kind, bei dem nach vollständiger Trennung vom 
Mutterleib Lungenatmung und Herzschlag vorhanden
' waren (lebend»geboren), gilt, wenn es verstorben ist, 
als menschliche Leiche.

(3) Als. menschliche Leiche gilt auch ein. Kind, bei dem 
nach vollständiger Trennung vom Mutterleib Lungen
atmung und Hörzschlag nic&t vorhanden waren* wenn 
seine Länge mindestens 35 cm beträgt, (tot-geboren).

*

(4) Der Arzt hat auf der Grundlage der Besichtigung der 
Leiche dea Totenschein auszustellen. Die Ausstellung 
des Totenscheines erfolgt getrennt für -
a) tot-geborene und verstorbene Säuglinge unter 1 Jahr 

(Vordruck Ilr. 1610) und
b), verstorbene Personen, die 1 Jahr oder älter sind

■ (Vordruck Ir. .1602).- *
Form, Inhalt, Ausstellung und weitere Behandlung der 
Totenscheine regeln sich den nach den vom Minister für 
Gesundheitswesen im Merkblatt für Ärzte zur Ausfüllung 
der Totenscheine enthaltenen Bestimmungen.’



(1) Zur Vornahme der Leichenschau und zur Ausstellung 
des .Totenscheines ist derjenige Arzt verpflichtet» 
der den Verstorbenen während einer dera Tode unmit- 
telbar vorausgehende Erkrankung behandelt • hat , es 
sei denn, daß.'er aus triftigen Gründen an der Lei
chenschau verhindert ist.;

(2) Ist ein Arzt gern* Abs. 1 nicht vorhanden* oder ist 
er verhindert,, so hat auf Verlangen .eines gemäß 
den Bestimmungen de3 § 3 zur Benachrichtigung Ver
pflichteten bzw. seines Beauftragten oder auf Ver- 

’ langen der zuständigen Dienststelle der Deutschen 
Volkspolizei, bzw. des Kreisarztes ein Arzt der 
nächstliegenden Behandlungsstelle oder ein in.der 
Nähe in eigener Praxis niedergelassener Arzt die 
Leichenschau vorzunehüen>und den Totenschein aus- • 
zustellen.

■ § 3

(1) Unverzüglich nach Erlangung der Kenntnis von Ein
tritt oder mutmaßlichen Eintritt des Todes eines 
Menschen haben folgende Personen den zur Vornafcxne 
der Leichenschau verpflichteten Arzt in nachstehen
der Reihenfolge zu benachrichtigen oder durch einen 
Beauftragten benachrichtigen zu lassen:
a) der nächste Angehörige;
b) derjenige, in dessen Wohnung sich der Sterbefall 

ereignet hat; '
i c) jeder, der bei dem Sterbefall zugegen war oder

•aus. eigenem Wissen von dem Sterbefall unterrichtet, 
ist;

d) jeder, der einen Toten auffindet.

■ p.r, ^
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(2) Bei Sterbefällen in Einrichtungen d&s Gesundheits- 
und Sozialwesens, in Heimen oder Internaten sowie in 
anderen Gemeinschaftsunterkünften ist der Leiter xn 
dieser Einrichtung zur-Benachrichtigung des Arztes 
verpflichtet, soweit nicht der behandelnde Arzt die 
Leichenschau'vornehmen kann.

§4

(1) Der .die Leichenschau vornehmende Arzt hat die Leiche 
genau zu besichtigen und zu untersuchen.

(2) Sind.Anhaltspunkte für einen nichtnatttrliahen Tod : 
vorhanden, ist eie Todesart nicht aufgeklärt oder 
handelt es sich um einen unbekannten Toten, so hat 
der die Leichenschau vorneiimen.de Arzt unverzüglich
.die zuständige Dienststelle der 'Deutschen Volkspolizei' 
zu benachrichtigen ,und hifcr den Totenschein zu über-V
geben.

(3) Als nichtnatürlicher Tod gelten der Tod durch fremde 
Hand, durch Selbstmord oder durch Unfall.

(1) Der 'Arzt hat die Todesursache mit der größten nach 
Lage des Palles Genauigkeit fcstaustellon und dazu 
alle.geeigneten Ermittlungen anzustellen. Die Ange
hörigen des Verstorbenen, Hachbarn, Hausbewohner 
, oder Personen, die den Verstorbenen zu Lebzeiten 
gepflegt haben oder bei seinem Tode zugegen gewesen, 
sind, oder Personen, die über zun Tode führende Er
eignisse Auskunft ge^en können, haben auf Verlangen 
des Arztes, der die Leichenschau vornimmt, übeî  alle 
den Tod oder die Todesursache betreffende Umstände 
Auskunft zu geben.
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§ 7.. .... , ... . . , . . .. - ... ■, .

(1) Verbleiben nach, der Besichtigung und Untersuchung 
der Leiche und im Ergebnis : der Ermittlungen. gem. • §, 
noch.Zweifel über die Todesursache» so hat der dio 
Leichenschau vor he hm ende Arzt dies ixn .Totenschein unter 
Ziffer 12 .durch Eintragung der Worte "nicht feststell
bar” oder "Moribund eingeliefertoder "tot aufgefunden” 
au vermerken. Zur Klärung der Todecur sache hat er die 
Leichenöffnung sofort bei dem für den Sterbeort zustän
digen Rat des Kreises, .Abt» Gesundheits- und Sozial- 
. wesen au beantragen {Verwaltungssektion). Über die 
Leichenöffnung entscheidet -gegebenenfalls auch ohne 
Antrag - der Kreisarzt bzw. ' ein von ihm "beauftragter 
Arat. ’ -V. ,

(2) Ist der -Sterbefall in einer stationären Einrichtung
■ ■ des Gesundheitswesens eingetreten, so ist im Palle

gem.. Abs. 1 die'Leichenöffnung von dem Arat» der den
• Verstorbenen vor seinem Tode behandelt hat» dem ärtt- 
licheii Leiter der Eachabteilung oder den ärztlichen 
Direktor au veranlassen. Der Antrag zur Vornahme der 
Leichenöffnung• an den Rat .des Kreises» Abt. Gesund
heit s-_und Sozialwesen, gem. Abs. 1 entfällt. 
Unabhängig von den gern. Satz 1 Verpflichteten kann 
der Ereisarat die Leichenöffnung anordnen. ■

(3) Vor einer Feuerbestattung muß'in den Pallen gemäß
in den Absätzen 1, und 2 die Leichenöffnung vorgenom- 
men werden.

§ 8

(1) Die Leichenöffnung soll zur Feststellung der Todes- 
.Ursache vorgon&mmen werden,u.a.:
e) bei Verstorbenen» die eines nichtnatürlichen Todes 

gestorben sind oder bei denen Anhaltspunkte dafür

• /.l' Y K i' i.! V i/.;,!,’ / / / ö-i i V:.[ ’.-j. ' .s-JV-'  .• i 
-
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vorhanden sind, daß Bio einss nichtnatürlichen 
Todes gestorben sind oder bei denen die Todes
art nicht aufgeklärt ist (§ 4 Abs. 2 u. 3), 
oofem nicht von der .Staatsanwaltschaft eine 
Leichenöffnung angeordnet worden, ist.

(3) Der die Leichenöffnung vernehmende-Arzt darf die 
Leichenöffnung .'nur- beginnen,.wenn der vom Arzt bis 
Ziffer 12.vollständig ausgefüllte (§7 Abs. 1) 
und unterschriebene■Totenschein (bei verstorbenen 
Personen, die ein Jahr oder älter sind» mit Aufnahme , 
der. Ziffern5 und 6) vorliegen.

(4) Bei Vorliegen eines,Totenscheines, der nicht die 
Angaben gem. Ziff.- 12 enthält, ist der die Leichen
öffnung vornehmende Arzt - zur Vermeidung der Ver
zögerung einer Leichenöffnung - verpflichtet, vor 
Beginn der Leichenöffnung unter Ziffer 12 den ent
sprechenden Vermerk "nicht ausgefüllt" mit JJamens- 
untorschrift .einzutragen. •

§ 10
■ - ' . • ; l ;■ '• . .... • •’ , "'<■ v.- ■ 1 - ■' ' J‘- : " ’>■' ' ''1- •'' ’' ' > ' ■"

9 ‘ - ,

(1) Der - Ars.t hat den Totenschein den zur Anzeige des 
Sterbefalles Verpflichteten oder seinem Beauftragten
. (§ 3) zur Anzeige und zur Beurkundung des Sterbe- 
; falles bei dem für den Stsrbeort. zuständigen' Standes
amt bei Tod von: Personen, die. einjgchr oder älter .sin£, 
in zweifacher. Ausfertigung, bei Tad von Säuglingen 
unter einem Jahr bzw. bei totgeborenen in dreifacher 
Ausfertigung auszuhändigen, sofern nicht die Bestim
mungen des § 4 Abs. -2 unS-3 in Betracht kommen.

(2) Wird der Totenschein nach den Be st ismuigeij. des § 4 
Abs. 2-der zuständigen Dienststelle der Deutschen 
Volkspolizei übergeben,so obliegt.dieser die Anzeige 
dos Sterbefalles, nachdem der- Staatsanwalt die Leiche 
zur Bestattung freigegeben hat.

; ,. . v ;■ ■; ,.j ■ : ; "Aüi'fuvöfmti
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§ 11

(1) Die Bestattung einer Leiche ist nur nacii Erteilung
des BcotattunfTGBchftinos durch das zuständige Standes
amt zulässig.

(3) Im Palle der.Erdbestattung händigt das Standesamt 
den Bestattungsschein dem zur Anzeige däs Sterbe
falles Verpflichteten oder .seinem Beauftragten aus. 
und leitet die Totenscheine bei Tod von Personen,
die ein Jahr oder

i
 älter siüdr in einem Exemplar

(Exemplar II) und bei_Sterbefällen von Säuglingen 
unter einem Jahr bas. totgeborenen in zwei Exemplaren 
(Exemplar II und III) an den für den Sterbeort zustän
digen Rat des Kreises, Abt. Gesundheits- und Sozial
wesen,. weiter.

(4) Im' Palle der Feuerbestattung händigt das Standesamt 
.denzzur Anzeige des-Sterbefalles Verpflichteten oder 
seinem Beauftragten den Bestattungsschein und die 
Totenscheine zur Weiterlcitung an die im § 12 genann
ten Ärzte aus. Bei der Überführung der Leiche in das 
Krematorium hat der- zur Anzeige Verpflichtete oder 
sein Beauftragter den Bestattungsschein und die Toten
scheine der Krematoriumsverwaltung zu übergeben.

(5) Das Standesamt ist verpflichtett sowohl im Palle der 
Ssütbestattung (Abs. 3) als auch im Palle der Feuer
bestattung (ABs. 4) jeweils das erste Exemplar des. 
Totenscheins (Original) direkt an die Staatliche .Zen
tralverwaltung für.Statistik weitersuleiton.

§ 12

(1) Im Palle der Feuerbestattung bedarf der Bestattung: 
schein der Bestätigung *”

a) durch, den für den Ort der ehemaligen Haupt
wohnung pder dei; Sterbeort des Verstorbenen

■ ä .......... kn MffiÄ i i  s
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zuständigen Kreisarzt oder den von ihm beauftragten 
Arzt oder

b) durch, den, von Kreisarzt beauftragten Krematoriums- 
■ arzt.

(3) Hat keine Leichenöffnung stattgefunden,, so haben die
■ im Abs. 1 genannten Ärzte die Leiche genau zu besich
tigen und auf Anzeichen eines' nichtnätürlichen1 Todes 
zu untersuchen ' (Leichennachschau). Ergeben sich hier
bei Zweifel an der Richtigkeit der- im Totenschein ein
getragenen Todesart oder To'd'esursache, so haben' sie 
die Leichenöffnung zu veranlassen. In diesen Palle er
setzt die Bestätigung des Bestattungsscheines durch 
den Arzt, der die Leichenöffnung vornimmt', die Bestä
tigung der-im Abs.- 1 genannten Ärzte.

(4) Sind Anhaltspunkte für einen nich
p
t

 1
n
-3
atürlichen Tod vor—

* haaden, oder ergeben sich Zweifel aer .Hfcchtiglceit der 
im Totenschein eingetragenen Todesart, so finden die 
Bestimmungen des § 4 Abs. 2 entsprechende Anwendung.

§ 14

(1) V/ird nach Ausstellung des Totenscheins eine Leichen
öffnung vorgenoiiamen,, 30 ist die bei der Leichenöffnung 
festgestellte..Todesart und Todesursache von dem Arzt, 
der die Leichenöffnung vorgenomme n hat, in. den Toten
schein einzutragen.

Aus der Einordnung über die Überführung von Leichen von
3. Februar 1961 (Gesetzblatt Teil II S. 66) ______

§  1 ■

Diese Anordnung regelt die Überführung-von menschlichen 
Leichen, Leichenteilen, und Resten der Peuerbeetattun*
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j in Urnen ' (im folgenden Leichen genannt) von.und nach anderen
Staaten.

$ 4

(1) Zur Überführung einer Leiche ist ein leichemaß oder 
ein dem Leichenpaß gleichzuoetsendes Begleitdokument 
sowie ein Eostattua^Gchelh oder eine' entsprechende v  m  •Bestätigung', daß ein Bestattungsschein ausgestellt ;

wurde, erforderlich. Bei der Überführung von’ Urnen 
-

ist anstelle des Beatattiuigsscheines eine Ausferti ri|gung der S1. erbeurkünde bei zufügen♦
I

(2) Für die'Überführung von Leichen aus der Deutschen %
Demokratischen Republik stellt der für den Sterbeort 
zuständige Rat des Kreises, Abt» Geoundheits- und 
Sozialwesen:,mit, Zustimmung des örtlich -zuständigen 
VolkspolizeikreiGamt.es, Abt. Paß-ünd Ueldeweaeh, 
den Leichenpaß aus. Die Ausstellung des Leichenpasses 
ist von. der Vorlage, einer amtliehen Bestätinnmg, daß 
die Leiche .am Bestimmungsort, übernommen wird, abhän-

■ ■ gig. *

(4) Bei der ÜberSShrung von Leichen in die Deutsche 
Demokratische Republik ist neben den im Abs. 1 ge
nannten Dokumenten eine Bestätigung des für den Be- 
stattungsort zuständigen Sat des Kreises,. Abteilung 
Innere' .Angelegenheiten.,, erforderlich, daß die Be
stattung in der,Deutschen Demokratischen Republik 
vorgenommen Mrd. Bei der Überführung der Leiche ’-jVÜ

'mheines verstorbenen Bürgers der Deutschen Demokrati
schen Republik ist die Vorlage dieser Bestätigung 
nicht erforderlich.'

~  9 _
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(1) Pur den Transport einer. Leiche durch die Deutsche 
Demokratische'Republik ist ein - Leichenpaß oder ein 

: dem Leichenpaß gleic-hzusetzendos Begleitdokiiment 
erforderlich.

§ 6  .

Den 'üJransportdokuraenten ist das per sonaldokument des 
Verstorbenen beisufügen. Von dieser Regelung auogsnomen 
sind die Fälle des . § 5, soweit es sich nicht um verstor
bene- Bürger der Deutschen Demokratischen Republik handelt,

§ 7

(1) Bei der Überführung einer Leiche nach anderen Staaten ■ 
sind von den Kontrollorganen bei den Transportdokumenten- 
befindlichen Personaldokuments, sowsit sie von den, 
Organon der Deutschen Demokratischen Republik ausge-

■ stellt.wurden, einzuziehen und an dio aussteilende 
Dienststelle zu Übersenden.-

(2) Bei der■Überführung der Leiche eines Bürgers der 
Deutschen Demokratischen Republik in.die Deutsche De
mokratische Republik sind außer, dem L'eichenpaß von
den Kontrollorganen alle anderen-Begleit- und Personal- 
dokumente einzuaiehen. Durch' den für den BestattUngsort 
zuständigen Rat des .Kreises-,. Abt. Innere Angelegenheiten, 
wird ein Bestattungsschein ausgestellt.

(3) Die Bes&at.tung einer in die Deutsch •Demo kr ä t i sehe
Republik überfühlten Leiche eines Bürgers der Deutschen 
Demokratischen Republik darf nur nach. Vorlage eines in 
der Dettschon Demokratischen Republik gültigen Be U C'. 1/ (j Cvai;
scheine3 erfolgen.



BStU

0 0 0 02 4
- 10 -

Dio Urnenbeisetzung ist -von dieser. Regelung. ausgenommen.

§ 9

Für die Überführung von Leichen von und nach Westberlin 
sind die Bostimmun&en dieser'Anordnung entsprechend anzu
wenden.

Aus der gemeinsamen: vertrauMähsn Anweisung Über die Über
führung 'von Leichen aus Westdeutschland,, Westberlin und • 
dem kapitalistischen Ausland vom 22. September 1965

1. Diese Anweisung regelt die Überführung von

a) Leichen und Leichenteilen (nachfolgend Leichen ge-
• nannt); ■■ ■' .

b) Resten der Feuerbestattung ■

von [Bürgern der Deutschen Demokratischen Republik aus 
Westdeutschland, Westberlin und dem kapitalistischen 
Ausland ,in die Deutsche Demokratische Republik.

Diese Anweisung gijt nicht für die Überführung,von 
Leichen und Resten der Feuerbestattung von Bürgern 
der Deutschen Demokratischen Republik, die .unter Ver
letzung der-gesetzlichen Bestimmungen außerhalb der 
Deutschen Demokratischen Republik'Aufenthalt genommen 
haben.
Diese Anweisung gilt auch nicht für Leichen und Reste.

, der Feuerbestattung, die zur Umbetömig in die Deutsche 
, Demokratische Republik überführt werden.
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Jede Leiche eines Bürgers der Deutschen Demokratischen 
Republik, die aus Westdeutschland, Westberlin oder dem 
kapitalistischen Ausland in die Deutsche Demokratische 
Republik übergeführt wird, ist zum Zwecke der Feststei- 
■' lu.ng der Todesart und der Todesursache innerhalb von 
12 Stunden nach Eintreffen an der-Staatsgrenze der Deut
schen Demokratischen Republik durch einen Kreisarzt oder 
seinen Stellvertreter au besichtigen. Die Bestimmungen 
über die Anordnung der ärztlichen Leichenschau finden 
Anwendung. .

Die'ärztliche Leichenschau wird durch den Kreisarzt oder 
seinen Stellvertreter durchgeführt. Sind Anhaltspunkte 
für einen nichtnatürlichen Tod vorhanden, ist die Todes- 
art nicht aufgeklärt oder bestehen Zweifel an der Identi
tät des Verstorbenen, ist nach § 4 Abs. 2 der'Anordnung 
über die ärztliche Leichenschau zu verfahren.

Die Bestattung, der Leiche ist nur mit schriftlicher Zu
stimmung, des zuständigen Kreisarztes oder seines Stell
vertreters zulässig. Die Schriftliche Zustimmung des 
Kreisarztes oder seines Stellvertreters ersetzt den 3o- 
stattungsschoin..Sie ist dem Standesamt des.Bestattungs
ort es zu übermitteln.

Wird den staatlichen Organen (Bezirksbehörde der Deut
schen Volkspolizei, Volkspolizeikreisamt, Rat des Be
zirkes oder Kreises, Abt. Innere Angelegenheit, Standes
amt) bekannt, daß ein Bürger der Deutschen Demokratischen• 
Republik, der sich besuchsweise oder aus dienstlichen 
Gründen vorübergehend in Westdeutschland, Westberlin 
oder dem kapitalistischen ausländ aufgehalten hat, dort 
verstorben ist, und sind Anhaltspunkte für einen nicht- 
natürlichen Tod vorhanden, sind unverzüglichedie erfor
derlichen Untersuchungsmaßnahmen in die Wege zu leiten.
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IV. Aus der Anweisung. Kr. 5/64 des GeneralStaatsanwalt s der
■ Deutschen Demokr.atischen;Republik vom 31. Marz 1964 unter 
besonderer Berücksichtigung des Seils II.in der Passung 
vom 4 .' März 1964 ______ ______ . •' ______  ■

1 ■ In "jedem Falle des Unnatürlichen Todes eines -ausländi- 
.disehen Staatsangehörigen .ist die Obduktion der .Leiche 
zur einwandfreien Feststellung der Todesursache und 
aller vorhandenen-Verletzungen und Veränderungen am •
Körper des Verstorbenen anzuordnen. Feststellungen 
über besondere Kennzeichen, am Körper sind im öbduk-
■ tionsprotokoll zu vermerken.
Darüber hinaus ist. eine eingehende.erkennungsdienet
liche' Behandlung zur Feststellung der.Identität des 
Verstorbenen durch das zuständige VPKA zu 'veranlassen.

2. Alle ünsachen und 'Umstände, die zum Eintritt des. un
natürlichen Todes führten, sind gewissenhaft zu ermitteln 
und alle diesbezüglichen Beweise zu.sichern. Ist z. B. 
eine Person auf Grund der bei einem Verkehrsunfall erlit
tenen Verletzungen verstorben, so ist besonderer 7/ert auf 
die. Fakten zu legen, die nachweisen, daß der Geschädigte 
die zum Tode führenden Verletzungen eben bei diesem Ver
kehr sunfall erlitten hat und nicht etwa zuvor oder danach, 
durch irgendwelche anderen Ereignisse.

3. Ist der.. Eintritt des Todes auf einen Verkehr sunf all zurück— 
zuführen, an dem ein ausländischen Fahrzeug beteiligt isty 
so ist dieses Fahrzeug einer technischen .Überprüfung zu 
unterziehen, mit der bewiesen oder ausgeschlossen wird, 
daß ,der Unfall auf technische Mängel am Fahrzeug:;zurück
zuführen .ist. Erst dann ist die Weiterfahrt oder Überfuh-. 
rung des Fahrzeuges zu gestatten. Gleichermaßen ist auch 
bei schwereren Unfällen zu verfahren, wenn der Geschädigte 
Bürger der Deutschen Demokratischen Republik ist.

■ 
• • > 

■ ■ ' ' ‘ . . f '.
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4. Boi westdeutschen oder westberliner Bürgern ist;'gleich
falls entsprechend-.der Ziffern 1 bis 3 au verfahren.

V. Jede beabsichtigte Leichenüberführun'g ist den Stellvertre
ter des Generalstaatsanwalt£3 nitzuteilen und von diesen zu" 
genehmigen, -
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Anordnung §2
über die Verwahrung unterirdischer bergbaulicher (1) „Grubenbaue“ im Sinne dieser Anordnung sind 

Anlagen die im § 1 genannten unterirdischen Anlagen, Hohl
— Verwahrungsanordnung •— räume und Bauwerke. Hierzu gehören insbesondere:

a) unter Tage zum Zwecke einer bergbaulichen Nut
vom 19. Oktober 1971 zung hergestellte sowie im Versatz ausgesparte 

Hohlräume,
Zur Vermeidung oder Verminderung von Bergs», nä- b) Tagesschächte und Stollen,

den und von anderen nachteiligen Einwirkungen durch c) unterirdische behälterlose Speicher von Gasen oder 
stillgelegte unterirdische bergbauliche Anlagen wird auf Flüssigkeiten natürlichen oder künstlichen Ur
Grund des § 32 Abs. 1 der Ersten Durchführungsverord sprungs,
nung vom 12. Mai 1969 zum Berggesetz der Deutschen d) zur bergbaulichen Nutzung hergestellte Bohrlöcher 
Demokratischen Republik (GBL II S. 257) im Einver und infolge von Sprengungen oder Einbrüchen in 
nehmen mit dem Minister der Finanzen, den anderen Bohrlöchern entstandene Kavernen,
Leitern der zuständigen zentralen staatlichen Organe e) festgestellte Hohlräume, die als Folgeerscheinung und den Vorsitzenden der Räte der Bezirke folgendes bergbaulicher Nutzung unbeabsichtigt im Lagerangeordnet: stättenhorizont oder im Deckgebirge entstanden 

sind.
(2) „Bergbauliche Nutzung“ von Grubenbauen ist (17 Diese Anordnung gilt für die Verwahrung von jede Nutzung im' Zusammenhang mit Untersuchungs-, stillgelegten und stillzulegenden unterirdischen Anlagen, Gewinnungs- oder Speicherarbeiten im Sinne des Bergdie durch Untersuchungs-, Gewinnungs- oder Speicher gesetzes der Deutschen Demokratischen Republik vom arbeiten im Sinne von § 1 des Berggesetzes der Deut 12. Mai 1969.schen Demokratischen Republik vom 12. Mai 1969 

(GBl. I S. 29) hergestellt oder für die Durchführung die (3) „Nachnutzung“ von Grubenbauen ist jede -Nut
ser Arbeiten genutzt wurden oder künftig hergestellt zung, die nicht zum Zwecke der Untersuchung, Gewin
oder genutzt werden. nung oder Speicherung im Sinne des Berggesetzes der 

Deutschen Demokratischen Republik vom 12. Mai 1969 (2) Für die Verwahrung von stattfindet, z. B. für die Lagerung von Stoffen, zur Wasa) natüflich entstandenen unterirdischen Hohlräumen sernutzung, zur Herstellung eines optimalen Grundwas(z. B. Höhlen und Grotten), serspiegels oder für Produktionszwecke.
b) unterirdischen Hohlräumen, die nicht für bergbau

liche Zwecke hergestellt wurden, (4) „Bergbauliche Anlagen“ sind Grubenbaue und 
sonstige Anlagen, die zum Zwecke einer bergbaulichen c) unterirdischen Bauwerken im Sinne der Anord Nutzung hergestellt werden oder wurden oder die bergnung Nr. 2 vom 2. Oktober 1958 über verfahrens- baulich genutzt werden oder wurden.rechtliche und bautechnische Bestimmungen im 

Bauwesen —  Deutsche Bauordnung (DBO) —  (Son (5) „Bergbaubetriebe“ entsprechend dieser Anordnung 
derdruck Nr. 287. des Gesetzblattes) sind Betriebe aller Eigentumsformen, die Unter

gilt diese Anordnung nur, wenn diese Hohlräume oder suchungs-, Gewinnungs- oder Speicherarbeiten im Sinne 
Bauwerke für Untersuchungs-, Gewinnungs- oder Spei des Berggesetzes der Deutschen Demokratischen Repu
cherarbäten genutzt wurden oder genutzt werden. blik vom 12. Mai 1969 durchführen.
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b) eingetretene Gefährdungen und Erschwernisse, | Postwege vom Krematorium bzw. von der Friedhofs- S Verwaltung zur Friedhofsverwaltung des Bestattungs- c) Art und Umfang der eingeleiteten Erstmaßnah | ortes überführt werden, sofern geltende Vorschriften men, \ des Bestimmungslandes dem Versand bzw. Empfang 
d) Name und Anschrift der die Anzeige abgebenden von Urnen nicht entgegenstehen. Die zum Versand 

Person. kommenden Urnen sind sichtbar mit der Aufschrift 
„Urne“ zu kennzeichnen.(4) Die Absätze 1 und 2 gelten nur insoweit, als die 

Beschlüsse der Räte der Bezirke keine abweichenden 
I

(2) Die Überführung ist so durchzuführen, daß
Regelungen über die Meldung von Bergschäden und ! a) die Leichen nicht ohne zwingenden Grund von anderen nachteiligen Einwirkungen enthalten. Auch bei dem Beförderungsmittel ab- oder auf ein anderes abweichenden Regelungen der Räte der Bezirke muß die Beförderungsmittel umgeladen,unverzügliche Unterrichtung der Bergbehörde über 
Bergschäden und andere nachteilige Einwirkungen ge b) die Beförderungsmittel nach dem Grenzübertritt 
währleistet sein. unverzüglich dem Bestimmungsort zugeführt und 

bei einem notwendigen Aufenthalt auf einem ab(5) Die Anzeige gemäß Abs. 1 ersetzt nicht die Gel gesonderten Platz abgestellttendmachung von Schadenersatzansprüchen gemäß § 20 
des Berggesetzes der Deutschen Demokratischen Repu i werden.
blik vom 12. Mai 1969. (3) Nach der Ankunft am Bestattungsort sind die 

§22 i Leichen oder die Reste der Feuerbestattung in Urnen
unverzüglich zur Leichenhalle oder Bestattungsstätte Die Bergbehörden sind berechtigt, auf begründeten ; überführen zu lassen.Antrag Ausnahmen zu § 6 Absätze 2 und 3 sowie zu 

§ 10 Absätze 2 und 3 als Sonderregelungen zu geneh §3
migen. (1) Auf dem Gebiet der Deutschen Demokratischen 

§23 Republik sind bei der Überführung von Leichen die
j Hygienebestimmungen und die zu deren Durchsetzung Diese Anordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung in : festgelegten Maßnahmen einzuhalten.Kraft.

(2) Wird die Leiche einer außerhalb der Deutschen 
Leipzig, den 19. Oktober 1971 ; Demokratischen Republik verstorbenen Person nicht bis 

i zum Bestattungsort in der Deutschen Demokratischen 
Der Leiter I Republik überführt, sind die Hinterbliebenen bzw. die

der Obersten Bergbehörde i den Auftrag zur Überführung erteilenden Pefsonen 
beim Ministerrat j oder Institutionen verpflichtet, ein Bestattungsinstitut

der Deutschen Demokratischen Republik — der Deutschen Demokratischen Republik zu beauftra
D ö r f e 11 gen, die Leiche an der Grenzübergangsstelle bzw. am 

Flug- oder Seehafen zu übernehmen.

Anordnung §4

über die Überführung von Leichen Bei der Überführung von Leichen sind als Begleit
dokumente ein Leichenpaß oder ein dem Leichenpaß 

vom 20. Oktober 1971 gleichzusetzendes Dokument und eine Sterbeurkunde, 
bei der Überführung von Resten der Feuerbestattung in 
Urnen eine Sterbeurkunde erforderlich.Im Einvernehmen mit den Leitern der zuständigen 

zentralen staatlichen Organe wird folgendes angeordnet:
§5

• ; j.  • .-
§1 (1) Für die Überführung von Leichen aus der Deut- 

Diese Anordnung regelt die Überführung von j sehen Demokratischen Republik stellt der für den 
menschlichen Leichen, Leichenteilen (im folgenden Lei : Sterbeort zuständige Rat des Kreises, Abteilung Ge-
chen genannt) und Resten der Feuerbestattung in Ur sundheits- und Sozialwesen, mit Zustimmung des ört- 
nen von und nach anderen Staaten sowie Westberlin. j lieh zuständigen Volkspolizei-Kreisamtes den Leichen-[ paß aus. Die Ausstellung des Leichenpasses ist yon einer 

amtlichen Bestätigung, daß die Leiche am Bestim
§2 mungsort übernommen wird, abhängig.

(1) Die Überführung von Leichen und Resten der (2) Wird die Überführung von Leichen aus der Deut- Feuerbestattung in Urnen kann mit } sehen Demokratischen Republik nicht von Angehörigen 
a) Leichen-Transportkraftwagen volkseigener Be ! des Verstorbenen Veranlaßt, muß von den mit der Über

stattungsinstitute sowie der Bestattungsinstitute führung beauftragten Bürgern bzw. Institutionen eine
anderer Staaten und Westberlins, ivon dem für die konsularische Legalisation zuständigen 

b) Eisenbahnwagen, Organ der Deutschen Demokratischen Republik legali
sierte Vollmacht vorgelegt werden, sofern nicht ander

c) Luftverkehrsmitteln oder weitig ein Legalisationsverzicht festgelegt worden ist.
d) Schiffen (3) Sind bei der Überführung von Leichen aus der 

unter Berücksichtigung der Rechtsvorschriften vorge Deutschen Demokratischen Republik besondere hygie
nommen werden. Urnen können außerdem auf dem nische Maßnahmen zu beachten, ist dem Leichenpaß
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eine entsprechende Verfügung des Rates des Kreises,  
Abteilung Gesundheits- und Sozialwesen, beizufügen. 

Anordnung Nr. 3*
Auf diese Verfügung ist im Leichenpaß hinzuweisen. über die staatlichen Verwaltungsgebühren 

im Bereich des Gesundheits- und Sozialwesens
§ 6 — Gebühren für die Untersuchung von 

(1) Bei der Überführung von Leichen und Resten der Lebensmitteln auf DDT-Rückstände —
Feuerbestattung in Urnen in die Deutsche Demokrati
sche Republik ist neben den im § 4 genannten Doku vom 20. Oktober 1971
menten eine Bestätigung des für den Bestattungsort zu
ständigen Rates des Kreises, Abteilung Innere Angele Auf Grund des 5 13 Abs. 1 der Verordnung vom 28. Okgenheiten, erforderlich, daß die Bestattung vorgenom tober 1955 über die staatlichen Verwaltungsgebühren men wird. Diese Bestätigung entfällt für außerhalb der (GBl. I S. 787) in der Fassung der Zweiten Verordnung Deutschen Demokratischen Republik verstorbene Bür vom 28. November 1967 über die staatlichen Verwalger, die nach § 7 der Verordnung vom 15. Juli 1965 über tungsgebühren (GBl. II S. 837) wird folgendes angedias Meldewesen in der Deutschen Demokratischen Re ordnet :publik —  Meldeordnung —  (MO) (GBl. II S. 761) im Ge
biet der Deutschen Demokratischen Republik gemel
det sind. Die Untersuchungen von Lebensmitteln auf DDT- 

(2) Die Bestattung einer in die Deutsche Demokra Rückstände bei den Kontrollen von Import-Nahrungs-
tische Republik überführten Leiche bzw. Beisetzung von gütern sowie bei Untersuchungen, die im Auftrag von 
Resten der Feuerbestattung in Urnen erfolgt auf der Lebensmittelbetrieben durchgeführt werden, sind ge
Grundlage eines vom zuständigen Rat des Kreises, Ab bührenpflichtig. Sie sind nach den in der Anlage ent
teilung Innere Angelegenheiten, ausgestellten Be haltenen Festlegungen zu berechnen.
stattungsscheines.

§7 §2
(1) Für den Transport von Leichen durch die Deut Diese Anordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung in sche Demokratische Republik ist ein Leichenpaß oder Kraft.ein dem Leichenpaß gleichzusetzendes Begleitdokument 

erforderlich.
Berlin, den 20. Oktober 1971(2) Der Transport von Leichen durch die Deutsche 

Demokratische Republik mit Leichen-Transportkraft- 
wagen hat auf den für den Durchreiseverkehr festge '  Der Minister für Gesundheitswesen
legten Verkehrswegen zu erfolgen. I. V.: Prof. Dr. med. habil. M e c k l i n g e r  

Staatssekretär
§8

* Anordnung Nr. 2 vom  5. Novem ber 1970 (GBl. II Nr. 87 S. 608)
(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig in die Deutsche 

Demokratische Republik überführte Leichen oder Reste 
der Feuerbestattung in Urnen, ohne daß ein vom zu
ständigen Rat des Kreises, Abteilung Innere Angele
genheiten, ausgestellter Bestattungsschein vorliegt, be Anlage
stattet bzw. beisetzt, kann mit Verweis oder Ord zu vorstehender Anordnung Nr. 3nungsstrafe von 10 bis 300 M belegt werden.

(2) Die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens Gebühren für die Untersuchung von Lebensmitteln 
obliegt dem Vorsitzenden des Rates des Kreises. auf DDT-Rückstände

(3) Für die Durchführung des Ordnungsstrafverfah 1. Gaschromatographische Untersuchungsverfahrenrens und den Ausspruch von Ordnungsstrafmaßnah- 
rnen gilt das Gesetz vom 12. Januar 1968 zur Bekämp Extraktion der Probe 
fung von Ordnungswidrigkeiten —  OWG —  (GBl. I einschließlich Zentrifugieren
S. 101).

12,-M
§9 Abdestillation des Lösungsmittels

im Vakuum 12,— M(1) Diese Anordnung tritt am 1. Januar 1972 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Anordnung vom 3. Februar Säulenchromatographische Reinigung

1961 über die Überführung von Leichen (GBl. II S. 66) des Extraktes 20,—  M
in der Fassung der Ziff. 31 der Anlage 1 zur Anpas- 
sungsverordnüng vom 13. Juni 1968 (GBl. II S. 363) außer Abdestillation des Lösungsmittels

im Vakuum 12,— MKraft.
Einspritzen der Probe in denBerlin, den 20. Oktober 1971 Gas Chromatographen 10,—  M

Der Minister des Innern Quantitative Ausmessung bzw.
und Planimetrieren des Chromatogramms 10,— M

Chef der Deutschen Volkspolizei
D i c k e l insgesamt 76,—  M

V.
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2. Dünnschichtchromatographisches Untersuchungs ster und Leiter des Amtes für Preise folgendes an ge
verfahren ordnet :
Extraktion der-Probe einschließlich §1
Zentrifugieren 12,—  M

Die Anlage zur Anordnung Nr. Pr. 12 „Nomenklatur Abdestillation des Lösungsmittels , über die Preisformen bei Industriepreisen“ wird im im Vakuum ' 12,— M Abschnitt I wie folgt ergänzt:
Säulenchromatographische Reinigung ELN-Nr. Erzeugnis Preisformdes Extraktes 20,— M
Abdestillation des Lösungsmittels 146 20 000 Fahrzeugbereifung Fim Vakuum 12,— M außer
Dünnschichtchromatographie 146 23 000 Runderneuerte Fahrzeugreifen
2 Platten (je Platte 17,- M) 34,- M

insgesamt 90,—  M §2

Diese Anordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung in Anordnung Nr. Pr. 12/3* Kraft.
über die Preisformen bei Industriepreisen

vom 21. Oktober 1971 Berlin, den 21. Oktober 1971

Zur Ergänzung der Anordnung Nr. Pr. 12 Vom 14. No Der Minister 
vember 1968 über die Preisformen bei Industriepreisen für Chemische Industrie
(GBl. H S. 971) wird im Einvernehmen mit dem Mini I. V.: K a i s e r  

* Anordnung Nr. Pr. 12/2 vom  16. März 1970 (GBl. II Nr. 30 
S. 221, Ber. Nr. 47 S. 350) Staatssekretär
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